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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1993

Rechtssatz

§ 44a Z. 1 VStG erfordert, da- bei der Bezeichnung der als erwiesen angenommenen Tat alle jene Tatmerkmale

anzuführen sind, die zur Individualisierung und Konkretisierung des inkriminierten Verhaltens erforderlich sind. Hier

wird jedoch unter Wiederholung des Wortlautes

der entsprechenden Bescheidau:age lediglich auf "lärmerregende Arbeiten im Freien" verwiesen, ohne daß jene

Tätigkeiten näher umschrieben werden, die nachvollziehbar einen Rückschluß auf die tatsächliche Erregung von Lärm

zulie-en. Dies genügt den Anforderungen des §44a Z. 1 VStG nicht; diesbezüglich war daher das Strafverfahren

einzustellen.

Schlagworte

Konkretisierung der Tat

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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